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URGENT ACTION 

ONLINE-AKTIVIST FREIGELASSEN 
SUDAN 
UA-Nr: UA-158/2018-1   AI-Index: AFR 54/9146/2018   Datum: 12. Oktober 2018 – wen 

Herr AHMED AL-DAI BUSHARA JOUDAH, Journalist und Aktivist 

Am 18. September ist der Journalist und Online-Aktivist Ahmed Al-Dai Bushara Joudah ohne Anklage aus dem 

Kober-Gefängnis in Khartum entlassen worden. Er war 64 Tage inhaftiert.  

Der Social-Media-Aktivist Ahmed Al-Dai Bushara Joudah ist am frühen Morgen des 18. September 2018 ohne 

Anklage aus der Haft entlassen worden. Sechs Angehörige des sudanesischen Geheimdienstes NISS (National 

Intelligence and Security Service) hatten ihn am 16. Juli 2018 in seinem Haus in Omdurman rechtswidrig 

festgenommen. Zunächst hielt man ihn in einer Haftanstalt des NISS in Khartum-Nord fest, später wurde er 

dann in das Kober-Gefängnis verlegt. 

Während seiner 64 Tage in Haft verweigerte man Ahmed Al-Dai Bushara Joudah den Zugang zu medizinischer 

Behandlung und einem Rechtsbeistand. Seine Familie beantragte immer wieder, ihn besuchen zu dürfen, erhielt 

jedoch keine Genehmigung. 

Es wird vermutet, dass der Grund für die Festnahme und Inhaftierung von Ahmed Al-Dai Bushara Joudah sein 

intensiver Aktivismus in sozialen Medien gewesen sein könnte. Er hatte zahlreiche Videos über Facebook 

verbreitet, in denen die Wirtschaftspolitik der sudanesischen Regierung kritisiert wird. Zudem rief er die 

Bevölkerung über soziale Medien dazu auf, die neuen wirtschaftlichen Sparmaßnahmen abzulehnen, die die 

Regierung im Januar 2018 erlassen hatte und die zu einem Anstieg der Lebenshaltungskosten führten. 

Vielen Dank allen, die sich für Ahmed Al-Dai Bushara Joudah eingesetzt haben. Es sind keine weiteren Appelle 

des Eilaktionsnetzes erforderlich. 
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